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Betreff: 
 
Satzung gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und des § 86 Bauordnung Nordrhein-
Westfalen (BauO NW) über besondere Anforderungen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten im 
Stadtteil Siegen-Langenholdinghausen; 
hier:Gestaltungssatzung und Gestaltungsleitfaden 
a) Auf § 31 GO wird hingewiesen 
b) Satzungsbeschluss 
  
 
Beschlußvorschlag: 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt aufgrund des § 7 GO NW und des § 86 BauO NW die in der Anlage 1 der Vorlage 
näher beschriebenen Anforderungen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten im Stadtteil 
Langenholdinghausen als Satzung. 
Der örtliche Geltungsbereich umfasst den gem. § 34 Baugesetzbuch (BauGB) durch Satzung festgelegten Innenbereich 
(ohne den Bereich Westhang und Fußfeld) des Stadtteiles Langenholdinghausen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




